
 

Beitragsordnung 
 

Mitgliedschaft 
Stand 2015 

 

Aktives Mitglied: EUR 45,00 Pro Jahr 

Passives Mitglied: EUR 55,00 Pro Jahr 

Schüler, Auszubildende, Studenten: EUR 0,00 Pro Jahr 

 

Der Jahresbeitrag wird am ersten Bankarbeitstag im März jeden Jahres per Lastschrift abgebucht. 

Bei Eintritt bis zum 30. Juni ist der volle Jahresbeitrag, ab dem 1. Juli der halbe Jahresbeitrag, zu leisten. Dieser 

wird zum letzten Bankarbeitstag im Juli / Dezember abgebucht. 

 

Unterrichtsgebühren​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
Stand 03/2026 

 

Die Instrumentalausbildung des Schülers wird vom Musikverein über einen Zeitraum von fünf Jahren durch einen 

Zuschuss zu den Unterrichtsgebühren gefördert. Die Gewährung des Ausbildungszuschusses ist gebunden an die 

Mitwirkung des Schülers in einer der musikalischen Gruppierungen des Vereins, unter Berücksichtigung des 

jeweiligen Leistungsstandes und Angebotes. Eine Mehrfachförderung ist nicht vorgesehen. 

 

Für die Teilnahme am Unterricht wird eine monatliche Gebühr (auch in den Ferien) erhoben. Die Beiträge werden 

immer am 15. oder dem nächsten darauffolgenden Bankarbeitstag des Monats fällig. 

 

Instrumentalunterricht Bläserklasse (Unterrichts- und Leihgebühr) EUR 36,00 

    

 Einzelunterricht Mit Zuschuss Ohne Zuschuss 

 Unterrichtsdauer 30 Min EUR 45,00 EUR 65,00 

 Unterrichtsdauer 45 Min EUR 64,00 EUR 93,00 

 Gruppenunterricht     

 2er / 30 Min EUR 28,00 EUR 41,00 

 2er / 45 Min EUR 38,00 EUR 56,00 

      

Erwachsenenzuschlag Einzelunterricht     

 Unterrichtsdauer 30 Min EUR +32,50   

 Unterrichtsdauer 45 Min EUR +46,50   

      

Instrumentenmiete (für spezielle Instrumente können andere Regelungen gelten) EUR 12,00 

 

 


